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B E R ATE R ECK E

Fürs Nichtstun willst du auch noch Geld?! – Die Tücken der Lohnfortzahlung 
Grundsatz «Ohne Arbeit kein Lohn»
Allgemein gilt im Arbeitsrecht der Grundsatz 
«Ohne Arbeit kein Lohn». Wenn der Arbeit-
nehmer aus Gründen, die er sich selber zu-
schreiben muss (z.B. verschlafen oder Bus 
verpasst), keine Arbeitsleistung erbringen 
kann oder will, so muss ihm der Arbeitgeber 
auch keinen Lohn bezahlen. Es gilt aber: kei-
ne Regel ohne Ausnahme. Die wichtigste 
gesetzliche Ausnahme ist die sog. Lohnfort-
zahlungspfl icht bei unverschuldeter Arbeits-
verhinderung (Unfall, Krankheit, Schwanger-
schaft etc.) des Arbeitnehmers.
In diesem Beitrag soll der Frage nachgegan-
gen werden, wann eine Lohnfortzahlungs-
pfl icht besteht und wie lange diese dauert. 
Man unterscheidet hierbei primär zwischen 
den Fällen, in denen eine Krankentaggeldver-
sicherung abgeschlossen wurde, und in de-
nen keine solche Einrichtung vorhanden ist.

Regelung ohne Krankentaggeldversicherung
Das Gesetz sieht in Art. 324a Abs. 1 OR vor, 

dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer bei 
Fällen unverschuldeter Arbeitsverhinderung 
den geschuldeten Lohn während einer be-
stimmten Zeit weiterbezahlen muss. Die Auf-
zählung der Hinderungsgründe ist nicht ab-
schliessend. Vorausgesetzt wird, dass das Ar-
beitsverhältnis mehr als drei Monate gedauert 
hat oder für mehr als drei Monate eingegangen 
wurde (sog. Karenzfrist). Gemäss Art. 324a 
Abs. 2 OR beträgt die Lohnfortzahlungsdauer 
im ersten Dienstjahr mindestens drei Wochen. 
Ab dem zweiten Dienstjahr beträgt sie eine 
«angemessene längere Zeit». Findet sich im 
Arbeitsvertrag keine Regelung, wenden die 
Gerichte zur Bestimmung der angemessenen 
längeren Zeit sog. «Skalen» an (Zürcher, Basler 
und Berner Skala). Je nach anwendbarer Skala 
dauert die Lohnfortzahlungsplicht ab dem 
zweiten Dienstjahr unterschiedlich lange (im 
2. Dienstjahr sind dies bspw. 8 Wochen nach 
Zürcher Skala, aber nur 1 Monat nach Berner 
Skala). Den Parteien steht es frei, eine längere 
Lohnfortzahlung zu vereinbaren. Während 

dieser Zeit muss der Lohn vollumfänglich (d.h. 
100 Prozent) ausbezahlt werden.

Regelung mit Krankentaggeldversicherung
Der Abschluss einer privaten Krankentag-
geldversicherung wird vom Gesetz nicht vor-
geschrieben, ist aber in den meisten Ar-
beitsverträgen anzutreffen. Für den Arbeit-
geber hat dies den Vorteil, dass er das Lohn-
fortzahlungsrisiko an eine Versicherung 
abtreten kann, während der Arbeitnehmer 
bei längerer Krankheitsdauer über einen bes-
seren Schutz verfügt. 
Der Arbeitgeber kann sich durch den Ab-
schluss einer Krankentaggeldversicherung 
von der Lohnfortzahlungspfl icht ganz befreien, 
wenn diese gegenüber Art. 324a OR als 
mindestens gleichwertig angesehen wird. Im 
Allgemeinen ist dies der Fall, wenn:
• der Arbeitgeber mindestens die Hälfte der
 Versicherungsprämie bezahlt,
• die Versicherung den Anspruch auf 80 
 Prozent des Lohns während 720 Tagen 

 deckt, und
• eine allfällige Karenzfrist maximal 1–3
 Tage beträgt.
Entscheidend sind stets die jeweiligen AVB 
der Versicherung. Ist eine längere Karenzfrist 
vorgesehen (z.B. 1 Monat), so bleibt der 
Arbeitgeber während dieser Zeit i.S.v. Art. 324a 
OR zur Lohnzahlung verpfl ichtet, d.h. zu 100 Pro-
zent, wobei grundsätzlich eine Abweichung auf 
80 Prozent schriftlich vereinbart werden kann.

Regelung im NAV Landwirtschaft ZH
Der Normalarbeitsvertrag über das landwirt-
schaftliche Arbeitsverhältnis des Kantons 
Zürich enthält in § 14 eine Regelung zur Lohn-
fortzahlung ähnlich jener von Art. 324a OR, 
wobei die teilweise starken Abweichungen 
zur Zürcher Skala Fragen aufwerfen. Zudem 
sieht § 19 NAV ZH den Abschluss einer Kran-
kentaggeldversicherung vor. Diese hat das 
Krankentaggeld in der Höhe von 80 Prozent 
des Lohnes ab dem 31. Krankheitstag wäh-
rend eines Zeitraums von max. 720 Tagen 

innerhalb von 900 Tagen zu zahlen (vgl. § 19 
Abs. 2 und 3 NAV ZH).
Die im NAV vorgesehene Versicherungslö-
sung ist gegenüber der gesetzlichen Lohn-
fortzahlung grundsätzlich gleichwertig, weil 
im ersten Monat eine Lohnfortzahlungs-
pfl icht noch besteht (§ 13 NAV). Ab dem 31. 
Krankheitstag führt eine konsequente Um-
setzung des NAV aber zu einer Vermischung 
der beiden Systeme (Krankentaggelder [80 
Prozent] und gleichzeitige Lohnfortzahlungs-
pfl icht [100 Prozent]). Der Normalarbeitsver-
trag erlaubt aber ausdrücklich ein Abweichen 
von seinen Bestimmungen, solange das 
zwingende Recht eingehalten bleibt (§ 2 
NAV). Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben 
deshalb die Möglichkeit, das effektiv gelten-
de Lohnfortzahlungsregime unmissverständ-
lich im Arbeitsvertrag festzuhalten. Dieses 
Vorgehen erscheint uns empfehlenswert.

RA lic. iur. Raphael Meyer 
Niklaus Rechtsanwälte, Dübendorf �

RICOKALK wirkt sich positiv auf Ihren RICOKALK wirkt sich positiv auf Ihren RICOKALK wirkt sich positiv auf Ihren RICOKALK wirkt sich positiv auf Ihren RICOKALK wirkt sich positiv auf Ihren Boden aus : Boden aus : 
z. B. auf die Struktur, Fruchtbarkeit, biologische z. B. auf die Struktur, Fruchtbarkeit, biologische z. B. auf die Struktur, Fruchtbarkeit, biologische z. B. auf die Struktur, Fruchtbarkeit, biologische z. B. auf die Struktur, Fruchtbarkeit, biologische z. B. auf die Struktur, Fruchtbarkeit, biologische z. B. auf die Struktur, Fruchtbarkeit, biologische z. B. auf die Struktur, Fruchtbarkeit, biologische z. B. auf die Struktur, Fruchtbarkeit, biologische z. B. auf die Struktur, Fruchtbarkeit, biologische 
Aktivität, Wasserführung, Durchlüftung sowie auf Aktivität, Wasserführung, Durchlüftung sowie auf Aktivität, Wasserführung, Durchlüftung sowie auf Aktivität, Wasserführung, Durchlüftung sowie auf Aktivität, Wasserführung, Durchlüftung sowie auf Aktivität, Wasserführung, Durchlüftung sowie auf 
den pH-Wert.den pH-Wert.

RICOKALKRICOKALK
Bei Abholung                    CHF 15.– / t *Bei Abholung                    CHF 15.– / t *Bei Abholung                    CHF 15.– / t *Bei Abholung                    CHF 15.– / t *Bei Abholung                    CHF 15.– / t *Bei Abholung                    CHF 15.– / t *
Frankolieferung Schweiz  CHF 31.– / t *Frankolieferung Schweiz  CHF 31.– / t *Frankolieferung Schweiz  CHF 31.– / t *Frankolieferung Schweiz  CHF 31.– / t *Frankolieferung Schweiz  CHF 31.– / t *Frankolieferung Schweiz  CHF 31.– / t *

* + 2,5 % MWST, Mindestbestellmenge 24 t + 2,5 % MWST, Mindestbestellmenge 24 t + 2,5 % MWST, Mindestbestellmenge 24 t + 2,5 % MWST, Mindestbestellmenge 24 t + 2,5 % MWST, Mindestbestellmenge 24 t
Pro Tonne : ca. 540 kg Kalk, 12 kg Phosphat, Pro Tonne : ca. 540 kg Kalk, 12 kg Phosphat, Pro Tonne : ca. 540 kg Kalk, 12 kg Phosphat, Pro Tonne : ca. 540 kg Kalk, 12 kg Phosphat, Pro Tonne : ca. 540 kg Kalk, 12 kg Phosphat, 
6 kg Magnesium,110 kg org. Substanz, 6 kg Magnesium,110 kg org. Substanz, 6 kg Magnesium,110 kg org. Substanz, 6 kg Magnesium,110 kg org. Substanz, 
300 kg Wasser300 kg Wasser300 kg Wasser300 kg Wasser

RICOTER Erdaufbereitung AGRICOTER Erdaufbereitung AGRICOTER Erdaufbereitung AGRICOTER Erdaufbereitung AG
3270 Aarberg 8502 Frauenfeld3270 Aarberg 8502 Frauenfeld3270 Aarberg 8502 Frauenfeld3270 Aarberg 8502 Frauenfeld3270 Aarberg 8502 Frauenfeld
Tel. 032 391 63 00 Tel. 052 722 40 88Tel. 032 391 63 00 Tel. 052 722 40 88Tel. 032 391 63 00 Tel. 052 722 40 88Tel. 032 391 63 00 Tel. 052 722 40 88Tel. 032 391 63 00 Tel. 052 722 40 88
Fax 032 391 62 34 Fax 052 722 40 42Fax 032 391 62 34 Fax 052 722 40 42Fax 032 391 62 34 Fax 052 722 40 42Fax 032 391 62 34 Fax 052 722 40 42Fax 032 391 62 34 Fax 052 722 40 42
www.ricoter.chwww.ricoter.ch

EINE WOHLTAT EINE WOHLTAT EINE WOHLTAT EINE WOHLTAT EINE WOHLTAT 
FÜRS LANDFÜRS LANDFÜRS LANDFÜRS LANDFÜRS LANDFÜRS LANDFÜRS LANDFÜRS LAND

Kaufen Sie Ihr Ticket über

Bern, 27.11. – 1.12.2014

POSTULAT «KEINE GEWÄSSERRÄUME WERDEN ENTEIGNET» IM ZÜRCHER KANTONSRAT

Korrekturen am Gewässerschutzgesetz drängen sich auf
Mit 89 gegen 79 Stimmen hat der 
Kantonsrat das Postulat «Keine 
Gewässerräume werden enteig-
net» entgegen dem Antrag des 
Regierungsrates und der vorbera-
tenden Kommission nicht abge-
schrieben. Die Mehrheit des Zür-
cher Kantonsrates unterstützte 
am vergangenen Montag  die Klä-
rung weiterer Fragen zu den ein-
schneidenden Auswirkungen 
auf das Grund eigentum und die 
Bewirtschaftung bester landwirt-
schaftlicher Nutzfl ächen.  

Hans Frei, 
Präsident Zürcher Bauernverband

Der Regierungsrat hat nun innert 
sechs Monaten dem Kantonsrat einen 
Ergänzungsbericht vorzulegen. Seine 
Stellungnahme zum dringlichen Pos-
tulat ist  zu überarbeiten, das Gewäs-
serschutzgesetz kann so nicht umge-
setzt werden. Das Bewusstsein um 
die Auswirkungen und Eingriffe auf 
Eigentum und Bewirtschaftung hat 
sich in den vergangenen Monaten 

auch in anderen Kantonen  wesent-
lich  zugespitzt. Anpassungen am Ge-
wässerschutzgesetz auf Bundesebene 
sind eingeleitet und unumgänglich.

Der Regierungsrat hält in seiner 
Antwort zum Postulat fest, dass der 
Kanton Zürich seine Arbeit im Land-
wirtschaftsgebiet erst dann in An-
griff nimmt, wenn die Bundesvorga-
ben geklärt sind. Ein Merkblatt sollte 
die Widersprüche ausräumen und 
den gesetzlichen Spielraum klären. 
Das Bundesgericht vernichtete dieses 
Ansinnen  schon in einem ersten Ur-
teil nach Inkraftsetzung des Gewäs-
serschutzgesetzes. Das Recht wird 
nach Gesetz und Verordnungen aus-
gelegt und nicht nach Merkblättern, 
ist im Urteil nachzulesen. Das Bun-
desgerichtsurteil von Dagmarsellen 
öffnete in aller Deutlichkeit den be-
troffenen Grund- und Hauseigentü-
mern, den Gemeinden und Kantonen, 
aber auch der Landwirtschaft ausser-
halb des Siedlungsgebietes die Augen. 
Damit erhält die Einschränkung des 
Grundeigentums eine noch höhere 
Bedeutung und die Forderung nach 

keinen Enteignungen noch mehr 
Gewicht. 

Betreffend Klärung der Enteig-
nungsverfahren sind die Auswirkun-
gen auf die Landwirtschaft vertiefter 
zu überprüfen. Eine fi nanzielle Ab-
geltung ist da nicht zielführend, wir 
wollen unsere besten Böden als sol-
che erhalten und auch nutzen. Raum-
ausscheidungen ohne Nachweis der 
Ersatzbeschaffung von Fruchtfolge-
fl ächen (FFF) ist ein Verstoss gegen 
das Raumplanungsgesetz. 

Diese gesetzliche Grundlage wurde 
nach Inkrafttreten des Gewässer-
schutzgesetzes durch den Souverän 
verabschiedet. Diese Ausgangslage 
rechtfertigt den Verzicht von Gewäs-
serraumausscheidungen bei einge-
dolten Gewässern, insbesondere im 
Kanton Zürich mit ungenügendem 
Nachweis der Fruchtfolgefl ächen. Der 
Gewässerraum soll im Rahmen der 
Raumplanung analog der Festsetzung 
der Fruchtfolgefl ächen im Richtplan 
überprüft werden. Raumplanung ist 
Aufgabe der Kantone, eine Frist zur 
Umsetzung ist mit der Anpassung 

der Richtpläne zu koordinieren und 
nicht in einer bundesrechtlichen Ver-
ordnung festzuschreiben.

Der Regierungsrat ist gefordert, 
nicht blinden Gehorsam gegenüber 
der Bundespolitik zu üben, sondern 
endlich die Widersprüche in der 
aktuellen Gesetzgebung aufzuzeigen 

und zusammen mit anderen Kanto-
nen sich für einen haushälterischen 
Vollzug  einzusetzen. Mit der fl ächen-
deckenden Festsetzung eines Rau -
mes entlang öffentlicher Gewässer ist 
ein solcher Eingriff im Grundsatz 
der Verhältnismässigkeit nicht zu-
mutbar.  �
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Gewässerräume sollen im Rahmen der Raumplanung überprüft werden.




